
Änderung der Ausführungsbestimmungen zum  
Nationalen Coursingsreglement 

 

AC 4 Bewertungen des Jagdcoursings 
Generelles AC 4.1 
Die Bewertungen werden neu in folgende 5 Bewertungskategorien eingeteilt: 

1. Ausdauer I Kondition  
2. Geschicklichkeit  
3. Arbeitseifer  
4. Intelligenz  
5. Geschwindigkeit I Schnelligkeit  

 

Aufteilung der bisherigen Artikel AC 4.2 bis AC 4.14 der Ausführungsbestim-
mungen gemäss AC 4.   
1. Ausdauer / Kondition:   AC 4.13, AC 4.14 
2. Geschicklichkeit:   AC 4.10, AC 4.11 
3. Arbeitseifer:    AC 4.5, AC 4.6, AC 4.7 
4. Intelligenz :    AC 4.8 , AC 4.9 
5. Geschwindigkeit:   AC 4.2, AC 4.3, AC 4.4, AC 4.12 

 

Bonuspunkt AC 4.15  
Text wird beibehalten  
Der Richter kann aber maximal 3 Bonuspunkte vergeben.  

 

Strafpunkt AC 4.16  
Wenn ein Hundebesitzer seinen Hund zu früh loslässt, können die Richter 10 % der Gesamtpunktzahl 
des Hundes für diesen Lauf abziehen. Für den Fall , dass man diesen Lauf wiederholt, wird die Strafe 
nicht erlassen.  
Bei einem Fehlstart können die Richter das Starterteam oder den Coursingleiter konsultieren.  

 

Punkteverteilung AC 4.17  
Jede Bewertungskategorie ( AC 4.1 ) wird mit maximal 6 Punkten bewertet. 

Das heisst pro Lauf kann ein Hund maximal 30 Punkte erlaufen , bei 2 Läufen ergibt das eine maxi-
male Punktzahl von 60 Punkten.  

Dazu können noch die Bonuspunkte des Richters ( max. 3 Punkte) addiert werden. So sind also 63 
Punkte das Maximum , das ein Hund während eines Wettbewerbes erzielen kann.  



Klassierung AC 4.18  
Nach Abschluss der Läufe wird pro Klasse eine Rangliste erstellt.  

Bei Punktgleichheit von zwei oder mehr Teilnehmern (unter Einbeziehung von beiden Läufen) wird 
der Hund mit der höheren Punktzahl im 2. Durchgang besser platziert .  

Herrscht dann immer noch Gleichheit, wird dem Hund die bessere Platzierung zugesprochen, der die 
höhere Punktzahl in den einzelnen Bewertungskategorien im 2. Lauf erzielt, und zwar  in der Reihen-
folge der Bedeutung gemäss AC 4.1, das heisst: zuerst nach Kondition, dann nach Geschicklich-
keit, dann nach Arbeitseifer, dann nach Intelligenz und schlussendlich nach Geschwindigkeit. 

 

Qualifikation AC 4.19  
Wertung der Punktevergabe:  

6 Punkte  = vorzüglich  
5 Punkte  = sehr gut  
4 Punkte  = gut  
3 Punkte  = genügend  
2 Punkte  = ungenügend  
1 Punkt  = schwach  
 

Für die Gesamtbewertung von beiden Läufen wird folgende Bewertung abgegeben:  

51 – 60  Punkte  =  Vorzüglich ( mit Bonuspunkte bis 63 )  
41 – 50  Punkte  =  Sehr Gut  
31 – 40  Punkte  =  Gut  
21 – 30  Punkte  =  Genügend  
bis 20 Punkte  = Ungenügend  
 

 

Diese Änderungen wurden beschlossen an der IGWR – Vorstandssitzung  
vom 13. März 2009 und treten sofort in Kraft. 
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Kurt Allemann Präsident IGWR  

 

 


